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Nr. 53.  Bad Homburgv. d. H., Montag, den 16. August 1920

Bekanntmachung betr . den Handel mit Vieh.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats zur Er¬

gänzung der Bekanntmachung über die Errichtung von
Preisprüfungsstellen mit.* die Versorgungsregelung vom
25. September 1915 (R . E . Bl . ©. 607), vom 4. November
1915 (R . E . Bl . S . 728) , der Verordnung des Bundesrats
über Fleischversorgung vom 27. März 1916 (R . E . Bl . S.
199) und der Anordnungen der Landeszentralbehörden
vom 19. Januar 1916, betr . Beschaffung und Absatz von
Vieh (Reg . Amtsbl . E . 27) und vom 27. Dezember 1917,
betr . den Handel mit Zucht- und Nutzvieh (Reg .-Amtsbl.
1918 €>. 1) nebst den dazu erlassenen Aussührungsanrvei-
sungen wird für den Umfang des Regierungsbezirks Wies¬
baden folgendes verordnet:

I
Der Verkauf von Vieh (Rinder , Kälber , Schafe,

Schweine über 25 Kilogramm Lebendgewicht) an Per¬
sonen, welche nach den geltenden Vorschriften zum An¬
kauf nicht berechtigt sind, ist verboten . Dem Verkauf steht
jede andere Veräußerung gleich. Der Viehhalter (Land¬
wirt , Selbstversorger , Händler u. a .) ist verpflichtet , die
Berechtigung des Erwerbes zu prüfen.

Zum Ankauf berechtigt sind außer dem Viehhandels¬
verband nur folgende Personen:

1. Zum gewerbsmäßigen Ankauf:
Mitglieder des Viehhandclsverbandes , welche sich über

ihre Person und ihre Berechtigung durch die mit Licht¬
bild versehene Ausweiskarte des Viehhandelsverbandes
ausweisen.

2. Zum nicht gewerbsmäßigen Ankauf fiir den
eigenen Bedarf:

Landwirte und Selbstversorger , soweit der Ankauf sich
im örtlichen Verkehr oder Versand"auf der Eisenbahn ab¬
wickelt, der Käufer sich über seine Person gehörig aus¬
weist und durch eine Bescheinigung seiner Gemoindebe-
hörde nachweist, daß die bestimmungsgemätze Nutzung der
Tiere nach Ansicht der Gemeindebehörde gesichert ist. Der
Erwerber hat die Bescheinigung dem veräußernden Veeh-
halter zu übergeben , welcher sie aufzubewahren und aus
Verlangen dem lleberwachungsbeamten vorzulegen hat.

II.
Der verkaufende Viehhalter (Landwirt , Selbstversor¬

ger, Händler ) hat von jedem Verkaufe seiner Gemeinde¬
behörde oder der sonstigen von dem Koninninaloerband
bezeichneten Stelle über jede Veräußerung binnen 48
Stunden Anzeige zu erstatten . Die Anzeige muß ent¬
halten Name, Stand und Wohnort des Verkäufers , Zahl
Art , Lebendgewicht und nähere Bezeichnung der Tiere
und ihr Verwendungszweck, Tag der Veräußerung . Name,
Stand , Wohnort des Käufers , Verwendungszweck beim
Käufer.

Beim Verkauf von Schlachtvieh, welches der Kreis-
sammelstelle des Viehhandelsverbandes zugeführt wird,
ist die Anzeige nicht erforderlich, wenn der Biehhalter
den Verbleib des Tieres durch Vorlage der Duplikate
des Schlußscheines Nachweisen kann.

III . , . ,
Die Anordnung der Landeszentralbehörde über Aus¬

fuhr von Zucht- und Nutzvieh vom 27. Dezember 1917, wo¬
nach für jede Ein - und Ausfuhr von Zucht- und Nutzvieh
aus einem Kommunalverbgnd in den andren die Ge¬

nehmigung der Vezirksfheifchstelle erforderlich ist. wird
durch vorstehende Bestimmung nicht berührt.

Die Kommunalverbände erlassen die zur Ausführung
dieser Bekanntmachung erforderlichen Ausführungsbe¬

stimmungen.
Die Kommunalverbände sind ermächtigt , den Verkauf

neben oder an Stelle der Anzeige (Ziffer 11) von einer
Beurkundung von 'der Gemeindebehörde abhängig zu
machen.

Für den Verkehr auf den Viehmärkten bewendet es bei
den von der Bezirksfleischstelle erlaffenen Bestimmungen.

IV.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestim»

mungen und gegen die hierzu erlassenen Ausführungsbe-
sttmmungen der Kommunalverbände werden auf Grund
des ß 17 der Verordnung zur Ergänzung der Bekannt¬
machung über die Errichtung von Preisprüfungsstellen
und die Versorgungsregelung vom 25. September bezw. 4.
November 1915 sowie des 8 15 der Bekanntmachung über
die Fleischversorgung vom 27. März 1916 mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
bestraft.

Außerdem unterliegen die in Frage kommenden Tiere,
welche entgegen diesen Vorschriften gehandelt werden , der
Beschlagnahme und find dem Viehhandelsverband zur
Verwertung zu überweisen.

- V.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung in Kraft.
Frankfurt a . M ., den 26. Mai 1918.
Bczirksfleischstelle für den Necp-Bezirk Wiesbaden.

Der Vorsitzende: v. Bernus.

Zur Ausführung der vorstehenden Bekanntmachung
wird folgendes bestimmt:

An Stell « der Anzeige in Ziffer II wird der Verkehr
und die Abgabe von Vieh (Rinder , Kälber , Schafe,
Schweine über 25 Kilogramm Lebendgewicht) von einer
schriftlichen Beurkundung des Verkäufers und Käufers
von der Ortsbehördc des Verkäufers abhängig gemacht.
Die von der Ortsbehörde aufzunehmende Verhandlung,
welcher die von dem Erwerber an den veräußernden
Tierhalter abzugebende Bescheinigung über die bestim¬
mungsgemäße Nutzung der Tiere (Ziffer I zu 2) bei«
zufügen ist, muß die in Ziffer II für die Anzeige vor-
gefchriebenen Angaben sowie die Preisangabe enthalten
und von Verkäufer und Käufer unterschrieben werden.
Für die Beurkundung ist vom Verkäufer eine Gebühr
von 50 Pfennig zu entrichten.

Die Ortsbehörden haben über die beurkundeten Ver¬
käufe entsprechende Listen zu führen , und die zugehöri¬
gen Verhandlungen aufzubcwahren . Die Verzeichnisse

find auf Verlangen dem Vertrauensmann des Vieh-
handelsverbandcs und den Polizeiorganen zur Einsicht¬
nahme vorzu legen.

Beim Verkauf von Schlachtvieh, welches den Kreis-
faminelstellen zugeführt wird, ist die Beurkundung nichr
erforderlich wenn der Viehhalter den Verbleib des
Tieres durch Vorlage der Duplikate des Schlußscheines
Nachweisen kann.

Der Kreisausschuß des Obcrtaunuskrelfes.
I. B.: v.  Brüning . j



Die LrtsbehSrde ersuche ich um Veröffentlichung und
Beachtung der vorstehenden Bekanntmachung und der
Ausfichrungsbestimmungen

Bad Homburg v. d. H.. 13. Juni 1918.
Der Landrat. Für den Vollzugsausschuß des Kreise»,

v. Marx . Z. A.: Denfeld.

An die Mitglieder des Viehhandelsverbandes.
Bekanntmachung

betreffend den Handel mit Bieh.
Auf Grund der 88 4 und 11 der Satzung des Bieh-

handelsverbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden
wird in Ausführung der mit Zustimmung des Herrn
Staatskommissars für Volksernährung getroffenen Anord¬
nungen des Kgl . Landesfleischamtes vom 3. Januar 1918
— B . I . 5469/17 — bestimmt.

I.
In der Bekanntmachung der Bezirksfleischstelle vom

26. 5. ds . Js . betreffend den Handel mit Vieh ist unter
II . die Anmeldung jedes Verkaufs von Zucht- und Nutz¬
vieh bei der Gemeindebehörde oder der sonstigen von dem
Kommunalverband bezeichneten Stelle binnen 48 Stun¬
den vorgeschrieben worden.

Die Kommun« lverbände sind berechtigt, neben oder an
Stelle der Anzeige eine Beurkundung des Verkaufs von
der Gemeindebehörde vorzuschreiben. Wir machen die
Mitglieder des Viehhandelsverbandes darauf aufmerk¬
sam, daß diese Verpflichtungen auch den Händlern ob¬
liegen , nicht nur soweit sie Vieh aus eigenen landwirt¬
schaftlichen oder Weidebetrieben verkaufen , sondern auch
für das zum Weiterverkauf angeschaffte Vieh.

II.
Nach unserer Bekanntmachung vom 22. Dezember 1916

und 25 .März 1918 (Reg .-Amtsblatt Nr . 16 S . 77) kann
der verkaufende Viehhalter eine Abschrift der Verkaufs¬
anzeige (Schlußschein) verlangen . Mit Rücksicht auf die
Bestimmung der Bezirksfleischstelle vom 26. Mai 1918
Ziffer II Abs. 2 wird hiermit bestimmt , daß künftig die
Mitglieder des Diehhandelsverbandes verpflichtet find,
bei allen Ankäufen von Schlachtvieh , das an die Kreis-
sarnrnelstelle des Diehhandelsverbandes abtzeliefert wird,
dem veräußernden Viehhalter eine vom Vertrauensmann
des Viehhandelsverbandes beglaubigte Ausfertigung der
Verkaufsanzeige (Schluhschein) auszuhändigen . Die Aus¬
händigung muß sofort nach Ablieferung der Tiere an der
Sammelstelle erfolgen.

Führt ein Händler Vieh zum Zwecke des Weiterver-
kaufs aus einem andere « Kreise , sei es des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden , sei es eines auswärtigen Bezirks , ein,

Beim Weiterverkauf der in 'die Stallungen der Händ¬
ler äingeführthn Tiere ist demnach eine doppelte An¬
zeige erforderlich.
so ist er außerdem verpflichtet , den Weiterverkauf nicht
nur der Gemeindebehörde , oder der sonstigen vom Kom¬
munalverband bestimmten Stelle , sondern auch der Be¬
zirksfleischstelle zu Frankfurt a . M .. Untermain -Anlage 9.
binnen 48 Stunden anzuzeigen.

Hat der Weiterverkauf nach einem anderen Kreisir
ftattgefunden , so ist anzugeben , ob und wann Gin - und
Ausfuhrgenehmigung beantragt wurde , oder ob und wo
die Tiere auf einem Markt zum Verkauf gestellt waren.
Um die vorgenommene Ueberwachung vornehmen zu
können, ist zur Vermeidung von Rückfragen hierbei gleich¬

zeitig anzugeben : Name , Stand und Wohnort des
Käufers , sowie Verwendungszweck beim Käufer ; ftrner
di« Nummer unserer Einsuhrliste , unter welcher die Ein¬
fuhr erfolgt oder zu welchem Einfuhrtransport das frag¬
liche Tier gehörte. Bei Großvieh sind Zeichen und Num¬
mer der Ohrmarken aufzuführen . .

1. bei den Gemewndebehörden oder der sonstigen von
den Kommun« lverbämden bestimmten Stelle,

2. bei der Bezirksfleischstelle in Frankfurt a . M.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen worden

auf Grund des 8 7 der Anordnung der Lqndeszentral-

behörden vom 19. Januar 1916 bezw. bezw. 8 17 Jf * Bei¬
ordnung zur Ergänzung der Bekanntmachung über die
regelung vom 25. September und vom 4. November 191»
(R . E . Bl . S . 607 n und 728 ff.) sowie der Anordnung
des Staatskommissars für Volksernährung vom 27. 12. 1.
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe ins
zu 1500 Mk. bestraft . Außerdem kann zeitweilige oder
Errichtung von Preisprüsungsstellen und die Versorgungs¬
dauernde Entziehung der Ausweiskarte verfügt meiden.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft.

Frankfurt  a . M ., den 3. Juli 1918.
Biehhandelsverband für den Regierungsbezirk

Wiesbaden.
Der Borstand.

Wird veröffentlicht!
Bad Homburg v. d . H., den 11. Juli 1918.

Der Landrat.

Im Hinblick auf das Auftreten der Maul - uird Klauen¬
seuche in der Gemeinde Köppern wird die Stadtgemeinde
Friedrichsdorf i. T . zum Beobachlungsgebiet erklärt.

Für Friedrichsdorf i. T . findet meine Viehseuche npoli-
zeiliche Anordnung vom 3. 8. 1920 — Kreisblatt Nr . SO
— entsprechendeAiuvendung.

Bad Homburg v. d. H ,̂ den 13. 8. 20.
Der Sandrat.

I . B .: Setzepfandt.

Oeffentliche Bekanntmachung
für Steuerpflichtige ans » ad Homburgv. d. H. und « adt-
teil Kirdorf, di« bis zwm 28. Augst ds. Js . eine Besitz,
st euer . Erklär « « gandav  Finanzamt » ad Homburg

einzureichen haben.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß auf Grund

des 8 52 Abs. 1 des Befitzsteuergesetzesderjenige Steuer¬
pflichtige zur Abgabe einer Besitzsteuer - Erklärung
bis zum genannten Tage verpflichtet ist, welcher:

1. mehr  als 200 « ) Mk. Vermögen besitzt und bis¬
her zum Wehrbeitrag oder zur Befitzsteuer über¬
haupt noch nicht veranlagt war , oder:

2. desien Vermögen seit der letzten Veranlagung zum
Wehrbeitrag bezw. zur Befitzsteuer um m e h r als
10 000 Mk. sich erhöht hat.

Außerdem sind ferner diejenigen Steuerpflichtigen
zur Abgabe der Besitzsteuer-Erklärung verpflichtet, denen
von Amtswegen  in den nächsten Tagen ein Formu-
lar zur Desitzsteuer-Erklärung noch besonders  zuge-
stsllt werden sollte. Die Steuer -Erklärungsformular « find
auf Zimmer Nr . 8 des Finanzamtes (Luisenstraße 52) zu
beziehen.

Bad Homburg v. .d. H., den 10. August 1920.
Finanzamt.

Bertog,  Regierungsrat.

In den Gemarkungen Eransberg -Friedrichsthal und
Niederlauken , Kreis Usingen, ist die Maul - und Klauen¬
seuche ausgebrochen. Die genannten Gemarkungen sind
als Sperrbezirke erklärt worden.

Ufingen, den 2. August 1920.
Der Landrat.
v. Be,old.

Der Beamtenanwärter Karl Moses zu Bad Hom¬
burgburg v. d. H. ist zum 4. Stellvertreter des Standes¬
beamten für den Standesamtsbezirk I Bad Homburg be¬
stellt worden.

Bad Homburg v. d. H.. den 4. August 1920.
Der Landrat.

v. Mar
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